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Der Gemeinderat der Stadt St. Pölten hat in seiner Sitzung vom 29. April 2024 nachstehende 

VERORDNUNG 

beschlossen: 

§ 1: Für den Kindergartenstandort  Dr.  Rudolf Kirchschläger-Straße in der KG. Viehofen und 
den Kindergartenstandort in der Trogergasse in der KG Mühlgang, wird gemäß § 34 
NÖ.ROG. 2014 i.d.g.F., der Bebauungsplan geändert. 

§ 2: Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung sind dieser Verordnung und der 
planlichen Darstellung Nr. V/5/26-24-003 zu entnehmen. 

§ 3: Die rechtsgültigen textlichen Bebauungsvorschriften des Gemeinderatsbeschlusses vom 
22. Mai 2023 gelten unverändert weiter. 

§ 4: Die Plandarstellung und die Bebauungsvorschriften, welche mit einem Hinweis auf diese 
Verordnung versehen sind, liegen im Magistrat der Landeshauptstadt St. Pölten, während 
der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 5: Diese Verordnung tritt  gem.  § 50 des Stadtrechtsorganisationsgesetzes 1999 am 
23. Mai 2024 in Kraft. 
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